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Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen 
und Liegenschaften 23.09.2021 

Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie 28.09.2021 

Bauausschuss zusammen mit Kulturausschuss 29.09.2021 

Haupt- und Finanzausschuss  06.10.2021 

Kurzbezeichnung: 
 
Musikpavillon Schlosspark - Gestaltungsvarianten 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss empfiehlt und der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Variante 
_______________ (wird im Ausschuss festgelegt) planerisch weiterzuführen und baulich umzuset-
zen. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 

1. Einleitung und förderseitige Rahmenbedingungen 
Der Musikpavillon wurde in seiner heutigen Form, als zeltüberdachte Spielfläche mit einem Durch-
messer von ca. 8 Metern, in den 1980er Jahren angelegt. Das fest installierte, ansteigende Gestühl ist 
nach Art eines Amphitheaters im Halbkreis um die Spielfläche herum angelegt. Die Kapazität beträgt 
360 Plätze. Zu der Anlage gehören Sonnenschirme, die später nachgerüstet wurden. In 39 Jahren ist 
das Zeltdach mehrfach gerissen und notdürftig repariert worden. Von zwölf Sonnenschirmen sind nur 
noch zwei verwendbar, die übrigen sind zerrissen und / oder defekt.  
Für die Sanierung der Anlage wurden im Haushalt 2014 50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Nachträg-
lich eröffnete sich die Möglichkeit, die Maßnahme im Rahmen der Schlossparksanierung in die Städ-
tebaufördergesamtmaßnahme „Rund um den Siegberg“ (RudS) aufzunehmen.  
Seit der Aufnahme in RudS ist die Maßnahme Teil des Zuwendungsbescheides aus 2017. Gemäß der 
Fristen des Zuwendungsbescheides muss der Neubau des Musikpavillons bis zum 31.12.2022 umge-
setzt werden. Mit der Planung ist das Büro SAUERZAPFE ARCHITEKTEN beauftragt. Die Grundform 
des Pavillons wurde bereits in der ersten Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro im Jahr 2018 
erarbeitet, welches zu diesem Zeitpunkt als Subunternehmer des damals beauftragten Generalpla-



Vorlage Nr. VL 505/2021  Seite 2 / 8 

  . . .

ners Atelier Loidl tätig war. Nach Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Atelier Loidl und der 
damit einhergehenden, etwa 1,5 Jahre langen Unterbrechung der Planung, wurde die Fortführung 
der Maßnahme in den aus 2018 bestehenden Grundpfeilern in der Ratssitzung am 15.12.2020 be-
schlossen. Zudem wurden bei der Wiederaufnahme der Maßnahme ergänzende Anforderungen an 
den Bau gestellt (siehe VL 48/2020 A). Hierzu zählt vor allem die Schaffung von Lagerflächen, baulich 
unmittelbar an den Pavillon angeschlossen, da ohne entsprechende Lagermöglichkeiten keine funkti-
onale Nutzung möglich ist. Denn durch den Neubau soll ein deutliches erweitertes Spektrum von 
Veranstaltungen im Vergleich zum heutigen Zelt-Pavillon angeboten werden können. Das Nutzungs-
konzept wird im Folgenden erläutert. 
 

2. Das Nutzungskonzept 
Zur Einordnung des Nutzungskonzepts folgende Vorbemerkung 
KulturSiegen ist die Arbeitsgruppe für Kulturförderung und –veranstaltungen der Stadt Siegen. 
Schwerpunkt und Kernkompetenz liegen in der Durchführung von Open-Air-Veranstaltungen. Mit 
Veranstaltungsformaten wie dem Bühnenprogramm im Schlossinnenhof, der Reihe Sonntagnachmit-
tag um 4 im Schlossgarten oder auch dem Siegener Stadtfest trägt KulturSiegen maßgeblich zum 
kulturellen Angebot der Stadt Siegen in den Monaten Mai bis Oktober bei.  
 
Der Pavillon wird seit 1982 für die Konzertreihe „Sonntagnachmittags um 4 im Schlossgarten“ ge-
nutzt. Diese wird jährlich zwischen Mai und September durchgeführt. Es handelt sich i. d. R. um 18 
Konzerte, dargeboten von regionalen Chören, Musikvereinen und Bands. Veranstalterin ist KulturSie-
gen. Der Eintritt ist frei. 
Eine weitere Traditionsveranstaltung am Musikpavillon ist das „Kindertheater in den Ferien“. Von 
KulturSiegen gezeigt werden im Juli und August jährlich sechs bis sieben Produktionen. 
Die Nutzung des Musikpavillons ist ausschließlich kulturellen, nicht-kommerziellen Veranstaltungen 
vorbehalten. Neben den genannten Reihen von KulturSiegen wird die Anlage zum Beispiel regelmä-
ßig anlässlich des Siegener Freundschaftsfests und in der Vergangenheit im Rahmen von Veranstal-
tungsformaten wie dem Siegener Rubensfest, dem Siegener Märchenfest, dem Siegener Schlossfest, 
dem Blue Stock Festival und bei der „Nacht der 1000 Lichter“ genutzt. In Ausnahmefällen wurde die 
Erlaubnis zur Nutzung erteilt, z. B. für das Bundestreffen der Jagdhornbläser in Siegen. Eine Gebühr 
bei Fremdnutzung wird nicht erhoben. 
Die Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr beläuft sich auf 25 bis 30 Veranstaltungstage. 
Die Publikumsfrequenz ist stark witterungsabhängig. Von einer durchschnittlichen Auslastung von 
300 Sitzplätzen pro Veranstaltung kann jedoch ausgegangen werden, so dass unter den derzeitigen 
Bedingungen pro Saison 7.500 und 9.000 Besucher des Pavillons zu verzeichnen sind.  
Die Verwaltung des Musikpavillons oblag bis 2020 der Grünflächenabteilung und ist seither Kultur-
Siegen übertragen worden.  
 
Schwächen des Pavillons in der jetzigen Form 
Abgesehen vom Materialverschleiß und der Abgängigkeit von Zeltdach und Sonnenschirmen weist 
der Musikpavillon eine Reihe von Schwächen auf: 

 Durch die tragende Säule des Zeltdachs und die Abspannungen, die in der Spielfläche veran-
kert sind, ist diese zergliedert.  

 Die Spielfläche ist mit Verbundsteinen belegt, was insbesondere für Tanzvorführungen nach-
teilig ist.  

 Das Zeltdach ist offen und bietet keinen Schutz vor Windeinwirkung   
 Das Zeltdach überspannt nur einen Teil der Spielfläche und schützt somit nur kleinere En-

sembles unter 10-15 Personen.  
 Veranstaltungsinfrastruktur in Form von Lagerraum, Technik, Umkleide, Toilette, Regieraum 

sind nicht vorhanden. 
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Im Rahmen des Förderprojekts RudS und der Sanierung des Schlossparks eröffnete sich die Möglich-
keit, einen Neubau des Pavillons planerisch anzugehen und dabei ein Nutzungskonzept für die Open-
Air-Bühne und ein Anforderungsprofil zugrunde zu legen.  
 
Ist-Stand Open-Air-Angebot 
Das Nutzungskonzept für den Neubau im Schlosspark nimmt insbesondere die Open-Air-
Veranstaltungen in den Blick und zwar mit der Fragestellung, welche Genres in welchem Umfang im 
Jahresveranstaltungskalender repräsentiert sind. Die nachstehende Tabelle gibt hierzu einen Über-
blick.   
Die Farben stehen für 

           hohe Anzahl, gut repräsentiert 

           geringe Anzahl, ausbaufähig 

           fehlt, stellt eine Angebotslücke dar             

           bühnentechnische Voraussetzung für aufwändigere Produktionen fehlen 

 
Veranstaltungsportfolio im Open-Air-Bereich 
 Wann Wo Wer Wie oft 
Straßentheater Juni / Juli Plätze Innenstadt KulturSiegen 2 – 3 x jährlich 
Kindertheater Juli / August Musikpavillon KulturSiegen 6 – 7 x jährlich 
Rock / Pop-Cover Mai - September Musikpavillon 

Schlossplatz 
Stadtfestbühnen 

KulturSiegen 
Mittwochs In 
Saturday Night 
Fever u. a. m. 

20 – 25 x jährlich 

Volkstümliche 
Musik 

Mai - September Musikpavillon 
Stadtfestbühnen 

KulturSiegen 5 – 6 x jährlich 

Internationale 
Folklore 

Mai - September Musikpavillon KulturSiegen 1 – 2 x jährlich 

Jazz Mai - September Musikpavillon KulturSiegen 1 – 2 x jährlich 
Weltmusik - - - - 
Regionale Tanz-
gruppen 

August Stadtfestbühne KulturSiegen 1 x jährlich 

Klassik - - - - 
Comedy Juni / Juli Schlossinnenhof KulturSiegen 3 – 5 x Jährlich 
Kabarett Juni / Juli Schlossinnenhof KulturSiegen 3 – 5 x Jährlich 
Akrobatik Juni / Juli Schlossplatz 

Scheinerplatz 
KulturSiegen 1 – 2 x jährlich 

Open-Stage (The-
ater, Musik) 

- - - - 

Straßenmusik - - - - 
Programm-Kino August Brunnenwiese Martin Horne 

Organisation 
1 x jährlich 20 Ver-
anstaltungstage 

House Music August Schlossplatz WillerWatz 1 x jährlich  
2 Veranstaltungs-
tage 

Poetry Slam Juni / Juli Schlossinnenhof KulturSiegen 1 – 2 x jährlich 
Lesungen / Dis-
kussionen 

- - - - 
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Angebotslücke heißt hier zweierlei:  
- Es gibt keinen kommerziellen oder nicht-kommerziellen Veranstalter, der sich des Genres in 

der Open-Air-Saison annimmt 
- Es sind insbesondere die Genres, die kulturelle Teilhabe und Integration fördern, die im Port-

folio unterrepräsentiert sind.  

Konkret handelt es sich um: 
- Klassik 
- Weltmusik 
- Internationale Folklore 
- Die Vorstellung von Nachwuchs- und Laienkünstler/-innen auf einer offenen Bühne (Open-

Stage) 
- Lesungen / Diskussionen 
- Straßenmusik 

Aus dieser Analyse leitet sich das Nutzungskonzept für den Nachfolgebau des Musikpavillons ab, für 
den wir hier den Begriff „Parkbühne“ einführen wollen.  
 
Zukünftige Bespielung der Parkbühne 
Wie ausgeführt, wird der Musikpavillon derzeit fast ausschließlich von KulturSiegen bespielt und zwar 
mit den Veranstaltungsreihen „Sonntagnachmittags um 4“ und „Kindertheater in den Ferien“. Es 
handelt sich i. d. R. um 23 Veranstaltungen jährlich.  
Zielsetzungen des neuen Nutzungskonzepts für die Parkbühne sind die folgenden: 

 Schaffung eines dauerhaft nutzbaren, innerstädtischen Präsentationsortes für die freie Szene 
im Bereich Musik und darstellende Kunst 

 Bereitstellung professioneller Infrastruktur  
 Sichtbarmachung und Förderung von Genres, die im Veranstaltungsportfolio der Stadt Siegen 

unterrepräsentiert sind 
 Förderung partizipativer und integrativer Veranstaltungsformate 
 Verstetigung des hohen Angebotsniveaus im Bereich Theater / Konzerte in der spielfreien 

Zeit der festen Häuser, 
 Profilierung der Stadt Siegen als Veranstaltungsort überregional wirkender Musikreihen im 

Bereich Klassik und Weltmusik 
 Positionierung des Schlossparks in Verbindung mit dem Siegerlandmuseum und der neuen 

Parkbühne als kulturtouristisches Ziel  

Letztlich zielt das Nutzungskonzept für die Parkbühne auf eine qualitative und quantitative Verbesse-
rung des Kulturangebots der Stadt Siegen ab. 
Quantitativ ist eine Erhöhung von 23 Veranstaltungen pro Jahr auf 54 darstellbar, wobei der deutli-
che Hinweis erfolgt, dass bei der Auslastung der Parkbühne auch nachbarschaftliche Belange (Immi-
sionsschutz, Parksituation) bei der konkreten Saisonplanung zu berücksichtigen sind.  
Qualitativ lassen sich für die Parkbühne nicht nur ergänzende Einzelveranstaltungen, sondern  Veran-
staltungsreihen, z. B. im Bereich Klassik und Weltmusik, darstellen, die der oben genannten Zielset-
zung entsprechen.  
 
Das nachstehende Kalendarium ist als grob schematischer Belegungsplan zu verstehen und soll ver-
anschaulichen, wie die fehlenden bzw. unterrepräsentierten Genres den derzeitigen Spielplan ergän-
zen können. Anzumerken ist, dass auch für bestehende Veranstaltungsformate, wie die von Kultur-
Siegen präsentierten Straßentheater-Produktionen, aufgrund der deutlich vergrößerten Bühnenflä-
che und verbesserten technischen Ausstattung, ein größerer Gestaltungsspielraum entsteht. 
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Schema Belegungsplan Parkbühne  
     SoNa4             Klassik                        Kindertheater               Weltmusik 

     Tanz                           Open Stage                internationale Folklore             Jazz  

     Lesungen / Diskussionen   

  
W = Woche  vo = Vormittag  na= Nachmittag ab = Abend   
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Zur Organisation des Programms ist folgendes auszuführen 
Die Anlage befindet sich in der Verwaltung von KulturSiegen und wird von dieser Organisationsein-
heit der Stadt Siegen bespielt. Zukünftig soll jedoch auch anderen, nicht-kommerziellen Veranstal-
tern die Möglichkeit eröffnet werden, die Parkbühne zu nutzen. Zu denken ist hier beim Genre „Open 
Stage“ an die Blue Box, das Format Kunstwertschätzen, das Junge Theater Siegen oder auch die Fritz-
Busch-Musikschule, bei der Internationalen Folklore an die Vereine ausländischer Mitbürger/-innen, 
bei Lesungen / Diskussionen an Stadtbibliothek, Volkshochschule und andere Bildungsträger als Part-
ner. 
Hierzu wäre eine Miet- und Benutzungsordnung zu erstellen, ähnlich wie beim Schlossplatz am Unte-
ren Schloss, wobei keine Gewinnerzielung angestrebt wird, sondern lediglich eine Kostendeckung bei 
Personaleinsatz und Verbrauchskosten.  
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Technisches Anforderungsprofil  
Beim technischen Anforderungsprofil, das der Planung der neuen Bühne zugrunde gelegt wurde, sind 
folgende Kriterien zugrunde gelegt:  
 
Bühnengröße:    geeignet für Ensembles bis zu 40 Personen 
Bühnenbeschaffenheit:   geeignet für den Aufbau von Bühnenpodesten 
    Bodenbelag geeignet für Tanzdarbietungen 
Zuschauerkapazität:  400 bis 450 Sitzplätze 
Witterungsschutz:   Überdachung und Seitenwände 
Licht- und Tontechnik: auf das Bühnenhaus ausgerichtet, fest installiert bzw. installierbar an 

fest installierten Traversen und Aufhängepunkten 
Lagerraum:   30 qm für Licht- und Tontechnik, Mobiliar für Bühne und anderes  
Umkleide /Künstlergarderobe: in Verbindung mit Bühnenhaus bzw. in erreichbarer Nähe 
Toiletten:   In Verbindung mit Bühnenhaus bzw. in erreichbarer Nähe 
 Erreichbarkeit / Anfahren: ausreichend dimensionierte Zuwege für die Anlieferung von Instru-

menten und sonstigem Equipment mit Kleintransportern  
 
Die hier nur summarisch genannten Anforderungen sind für die Ausschreibung der Planung spezifi-
ziert worden und werden hier nicht im Detail wiedergegeben. Berücksichtigt sind die an anderer Stel-
le beschriebenen Veranstaltungsformate, wobei Konzerte, Theater- und Tanzdarbietungen die höchs-
ten Anforderungen in Bezug auf Fläche, Technik und Akustik stellen. 
Hervorzuheben ist, dass die neue Parkbühne in Siegen und der Region die einzige feste Open-Air-
Bühne mit entsprechender Bühnentechnik sein wird. Auch die Ausstattung mit 400 bis 450 Sitzplät-
zen stellt ein Alleinstellungsmerkmal dar.  
Vorbehaltlich der Beschlussfassung der städtischen Gremien und der Fertigstellung bis März 2023 
kann die Programmplanung für die Saison 2023 auf der neuen Parkbühne unmittelbar aufgenommen 
werden. 
 

3. Weiteres Vorgehen 
Das Büro SAUERZAPFE ARCHITEKTEN hat Anfang September drei Gestaltungsvarianten zur Lage und 
Form eines direkt an den Pavillon angebauten Lagerraums und unter Berücksichtigung aller gestell-
ten Anforderungen eingereicht (Siehe Anlage 1). Neben den drei Grundrissalternativen sind zudem 
verschiedene technisch umsetzbare und grundsätzlich geeignete Materialien der Außenfassade dar-
gestellt (spiegelndes Metall, Holzschalung, Holzschindeln und Begrünung). Die Materialien sind un-
abhängig von der Wahl des Grundrisses in der Anlage lediglich exemplarisch bei den entsprechenden 
Grundrissen und Ansichten dargestellt. Für die Innenverkleidung ist auf jeden Fall eine geeignete 
Verkleidung aus Holz vorgesehen, um den Ansprüchen an die Akustik gerecht zu werden. Hierfür 
arbeitet ein Akustikplaner mit dem Architekten zusammen. 
Die in der Anlage befindlichen Gestaltungsvarianten wurden am 07. September im Arbeitskreis 
„Stadtentwicklung“ vorgestellt. Aus funktionalen Gründen sprechen sich der Arbeitskreis und die 
Verwaltung gegen die Variante 2 (beidseitiger Lagerraum) aus. Die hier gezeigten Lagerräume als 
„Tortenstücke“ sind hinsichtlich der Lagerung der benötigten Utensilien in den spitz zulaufenden 
Bereichen nicht nutzbar. Zudem spricht gegen eine beidseitige Lagerraum-Variante, dass ein einseiti-
ger Lagerraum (rechts vom Pavillon) den Blick durch den Schlosspark sowohl Richtung Süden als auch 
Richtung Norden weniger beeinträchtigt, da der Bau somit weniger in die offene Schlossparkfläche 
(links vom Musikpavillon) hineinragt.  
Demnach wird grundsätzlich eine Variante mit einseitigem Lagerraum bevorzugt. Ein eindeutiges 
Votum für die Variante 1 (einseitiger Lagerraum „fließender Übergang“) oder die Variante 3 (einseiti-
ger Lagerraum „angegliederter“) wurde seitens des Arbeitskreises nicht ausgesprochen. Die Verwal-
tung spricht sich mehrheitlich für die Variante 3 mit dem „angegliederten“ Lagerraum aus. Vorteil 
gegenüber der Variante 1 ist aus Sicht der Verwaltung, dass der Pavillon und der Lagerraum jeweils 
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eine Eigenständigkeit in ihrer Form aufweisen und der Pavillon für sich wirken und in Erscheinung 
treten kann und der Lagerraum „ehrlich“, ablesbar angegliedert ist.  
Ein Votum hinsichtlich der Materialwahl der Fassade wurde nicht getroffen. Keines der gezeigten 
Material-Beispiele überzeugte mehrheitlich. 
Am 16. September werden die Gestaltungsvarianten dem Beirat für Stadtgestaltung vorgestellt. Über 
mögliche Empfehlungen aus dem Beirat wird mündlich in den Ausschüssen berichtet.  
Zudem werden in den Ausschüssen (foto-)realistische Visualisierungen des Pavillons inklusive des 
Umfelds vorgestellt, um sich die Wirkung des Neubaus im Schlossparkumfeld hinsichtlich der Kubatur 
und der Materialität besser vorstellen zu können. Eine Erarbeitung zur Vorlagenfrist war zeitlich nicht 
möglich. 
Erst nach Beschlussfassung durch den Haupt- und Finanzausschuss am 6. Oktober kann die Konkreti-
sierung der Planung durch den Architekten erfolgen. Der sich aus dem Umsetzungszeitraum der För-
derung ergebende Zeitplan, macht eine Beschlussfassung in dieser Sitzungsfolge erforderlich.  
 
Zeitplan (Umsetzungszeitraum Förderung endet am 31.12.2022) 
 
06.10.2021 Beschluss einer Gestaltungsvariante als Entwurfsplanung 
Bis 29.10.2021 Genehmigungsplanung 
Bis 23.12.2021 Ausführungsplanung 
Bis 28.02.2022 Erstellung der Leistungsverzeichnisse über alle Gewerke  
01.03. – 30.04.2022 Ausschreibung und Vergabe Bauleistungen/Gewerke 
01.05. – 30.11.2022 Bauausführung 
31.12.2022 Fertigstellung gemäß der Förderbedingungen 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folge-
kosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 
 ist nicht erforder-

lich,  da Haus-
haltsmittel  im 
Haushaltsjahr zur 
 Verfügung ste-
hen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnis-
plan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
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Klimaschutz 
Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Re-
duktion 

 geringe Redukti-
on 

 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhö-

hung 

Übereinstimmung mit dem Zie-
len bzw. dem Zielkonzept der 
Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative 
Handlungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 

 
 
 
 
 
i. V.       Mitzeichnung 
 
gez.       gez. 
 
Henrik Schumann     Arne Fries 
Stadtbaurat      Stadtrat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. Anlage 1 Musikpavillon Schlosspark Gestaltungsvarianten_neu  

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeDVn3dv20Uf5E8QPffp3bGP09VupN9uwe-wL1nVLdmv/Anlage-1-Musikpavillon-Schlosspark-Gestaltungsvarianten_neu.pdf



